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Habsburg-Laufenburg und Habsburg-Österreich

Von Bruno Meyer

Obschon mit dem Übergang der altkiburgischen Herrschaft an
Rudolf von Habsburg das Schicksal der jungkiburgischen Rechte
nicht endgültig gelöst war, gab es fortan keine Frage Habsburg-
Kiburg mehr, bis aus dem habsburgischen Hause selbst ein neues
kiburgisches Geschlecht erwuchs. Die alte Familie der Grafen von
Kiburg erlosch mit Hartmann dem älteren. Titel, Tradition und
Rechte gingen auf Rudolf von Habsburg über. Er war nun Graf
von Habsburg und Kiburgx und sah in allen Beteiligten Glieder
seiner Familie. Erst das Auseinanderwachsen der Habsburger, die

1 Rudolf von Habsburg führte zunächst den Titel eines Grafen von
Kiburg nur, wenn sein Handeln irgendwie mit dem kiburgischen Erbe
zusammenhing (vgl. Regesta habsburgica I, Nr. 390, 411, 423, 428, 432,
437 usw.), dann vereinheitlichte er seine Titelführung, indem er sich stets
«de Habisburc et Kiburc comes, Alsatie lantgravius»
nannte. Er bezeichnete sich selbst aber nie nur Graf von Kiburg, doch
wurde er von Dritten im Thurgau als Landgraf so wohl in volkstümlicher
Art angesprochen, wie schon ÜB. Zürich IV, S. 122, Anm. 1, feststellt
(Regesta habsburgica I, Nr. 481/52). Auf ähnliche Weise ist auch das
Haus Neukiburg zu seinem Namen gekommen (s. Anm. 39), indem die
Nachkommen der Anna im antihabsburgischen Kreis als Kiburger bezeichnet
wurden. Geht man von dieser späteren Benennung aus, erliegt man der
Täuschung, daß das Haus Neukiburg das alte Haus Kiburg fortsetze.
Tatsächlich ist es jedoch für das damalige Denken allein Rudolf, der mit der
Herrschaft auch die Tradition der Kiburger übernahm. Die Fortsetzung
des Geschlechtes durch Anna wäre nach westlichem Recht und Denken möglich

gewesen, nach dem des alemannischen Gebietes übernahm der nächste
Vatermag Erbe und Führung. Gerade aus diesem Grunde kann es sein,
daß in gewissen Kreisen Burgunds Annas Recht für stärker empfunden
wurde als Rudolfs, was zur Wiederaufnahme des alten Geschlechtsnamens
beigetragen haben kann.
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Wiederaufnahme des Kiburgernamens durch die Nachkommen
Eberharts und deren Gegensatz zu den herzoglichen Erben König
Rudolfs führte zu neuen Konflikten zwischen Habsburg und
Kiburg.

Rein politisch und machtmäßig war das Schicksal der
jungkiburgischen Herrschaft entschieden damit, daß Rudolf sie in
seinen Schutz nahm 2. Es ist sein Verdienst, wenn sie die unsicheren
Jahre bis zur Volljährigkeit Annas gegen die äußere Gefahr des

savoyischen Ausdehnungsdranges und die innere Not der
Finanzschwierigkeiten überstand. Rudolfs Stellung beruhte nicht allein
auf der Vormundschaft, denn hier war er als erkorener Vogt gleichen

Rechtes wie der nächste Vatermag, Hugo von Werdenberg 3.

Wohl durchaus im Sinne ihres verstorbenen Gatten wählte die
Witwe Elisabeth aber Rudolf zum Landvogt der jungkiburgischen
Herrschaft, und damit war ihm die Verwaltung und die Last des
Schutzes übertragen *. Er übernahm keine leichte Aufgabe, doch

2 Die Übernahme des Schutzes der neukiburgischen Herrschaft führte
Rudolf sofort zur kriegerischen Auseinandersetzung mit Savoyen und zwar
seit der Rückkehr Peter II. in seine Heimat zu Beginn des Jahres -1265.

Vgl. dazu Redlich, Rudolf von Habsburg, S. 105 ff., sowie Bruno Meyer,
Das Ende des Hauses Kiburg, in Zeitschr. f. Schweiz. Gesch. 27 (1947),
S. 273—323. Rudolf hat begreiflicherweise der Westgrenze und insbesondere

der Stadt Freiburg besonderen Wert zugemessen (vgl. B. Meyer, Ende
des Hauses Kiburg, Anm. 75 u. 40).

3 Vgl. ebenda, Anm. 75. Die verschiedene Stellung in der Vormundschaft

geht auch aus den Urkunden klar hervor. Graf Hugo von Werdenberg

als geborener Vogt wurde als «t u t o r datus a lege» oder «tutor
legitimus» bezeichnet, während sich Rudolf von Habsburg auf die Wahl
und den Auftrag Hartmanns des jüngeren berief (vgl. Fontes rerum bern.

II, S. 687, Nr. 626 u. 627 und Regesta habsburgica I, Nr. 477, Fontes
rerum bern. II, S. 746, Nr. 692).

4 Aufschluß über den Unterstellungsakt gibt heute nur noch der
Eintrag im habsburgischen Archivverzeichnis von Baden, s. R. Thommen, Die
Briefe der Feste Baden, Basel 1941, Nr. 321: «E i n b r i e f f, w i e E i 1 i-
sabecht die junge grefin von Kiburg erwalt graff
Rüdolff zu der herschaft lantvogt». Die Datierung dieser
verlorenen Urkunde ist nicht ganz einfach. Rudolf übernahm zwar bereits
am 16. Januar 1264 auf Wunsch der Stadt Freiburg den Schirm des gefähr-
detsten Teiles der jungkiburgischen Herrschaft, trat jedoch die Vormundschaft

über Elisabeth und Anna erst nach dem Tode seines Onkels Hart-
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lag sie durchaus in seinem Denken der Fortsetzung Kiburgs durch

Habsburg, das sich dann deutlich darin offenbart, daß er zur
vermehrten Sicherung noch seine Vettern Gottfried und Eberhart mit
in die Vormundschaft zog ¦'.

Weder Vormundschaft noch Landvogtei konnten aber darüber
hinwegtäuschen, daß die ganze jungkiburgische Herrschaft rechtlich

ungesichert war. Anna war als minderjährig wie als volljährig
nicht fähig, die Lehen des Reiches und des Herzogtums Schwaben

zu tragen, da diese nur vom Vater auf den Sohn und keinesfalls
auf eine Frau übergehen konnten 6. Der Inhaber der Königs- und

mann des altern an (vgl. B. Meyer, Ende des Hauses Kiburg, Anm. 118).
Die Unterstellung der Herrschaft dürfte erst 1265 infolge der Bedrohung
durch Peter II. von Savoyen erfolgt sein. Im Zusammenhang damit steht
wohl die Übergabe von Burgdorf (Fontes rerum bern. II, S. 634, Nr. 590)
und das vor 1266 erfolgte Hilfsversprechen des Grafen von Burgund-
Chalons (Thommen, Feste Baden, Nr. 262). Mit der Landvogtei der
Herrschaft bekam Rudolf die ganze Verwaltung in seine Hände, so daß er alle
ihre Kräfte zur Verteidigung einsetzen konnte. Eine solche Stellung ging
natürlich über die eines Mitvormundes weit hinaus. Es ist darum auch

begreiflich, daß es einer ernsten Bedrohung bedurfte, bis Rudolf diese Macht
erhielt. Wenn Burgdorf ihm von einzelnen Bürgern übergeben wurde, kann

das vor der Übertragung der Landvogtei freiwillig zum Schutze geschehen
sein, es kann aber auch nachher gegen den Willen der Stadt erfolgt sein,
auf jeden Fall dürfte ein Zusammenhang damit vorliegen.

6 Der tatkräftigen Hilfe Gottfrieds bedurfte Rudolf zur Abwehr
Savoyens. Über dieses Haudegens persönliche Haltung gibt die Begegnung mit
dem päpstlichen Richter vor dem Tore Freiburgs guten Aufschluß (Regesta
habsburgica I, Nr. 392). Selbstverständlich benötigte die Hereinziehung
der Vettern in die Vormundschaft die Zustimmung der Mutter und des

geborenen Vormundes. Auch diese Erweiterung der Vormundschaft dürfte
unter dem Drucke Savoyens vorgenommen worden sein und ist im Januar
1267 zum ersten Mal bezeugt (Regesta Habsburgica I, Nr. 420). Sie ist
neben dem Gesichtspunkt der vermehrten Hilfe beachtenswert wegen Rudolfs
Denken im Sinne der Gesamtfamilie.

6 Das Vorhandensein von Lehen des Reiches und des Herzogtums
Schwaben in der jungkiburgischen Herrschaft ergibt sich eindeutig aus zwei

Urkunden, der Zusicherung der Verleihung an Rudolf von Habsburg durch
Konradin von 11. Januar 1267 (Regesta habsburgica I, Nr. 419) und
der Abmachung der Vormünder vom 20. April 1271 (Regesta habsburgica I,
Nr. 492). Welches diese Lehen waren, wird eine territorial-geschichtliche
Untersuchung zu bestimmen haben. Sicher gehörte dazu nach 1252 die Land-

grafschaft in Burgund. Vgl. dazu Anm. 51.
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Herzogswürde hatte es in der Hand, jederzeit einzugreifen, die
Lehen als verfallen zu erklären und sie jemand anderem zu
verleihen. Wie gefährlich bei dieser Lage die nahe Verwandtschaft
Peters von Savoyen mit König Richard werden konnte, hatte sich

ja bereits beim Tode Hartmanns des jüngeren geoffenbart7.
Damals schützten Jungkiburg die Gesamthand Hartmanns des älteren
und der ungeborene Bruder, nach 1264 aber fiel beides dahin.

Rudolf von Habsburg sah die Gefahr deutlich. Für die jung-
kiburgische Herrschaft gab es nur dann Rechtssicherheit, wenn
Konradin König wurde und die Reichslehen an Rudolf als Lehens-

vormund verlieh. Erließ sich daher am 11. Januar 1267 von Herzog
Konradin zusichern, daß dieser ihm nach der Wahl zum König die
Lehen Hartmanns des jüngeren übertragen werde. Ob er ihm
damals schon die herzoglichen Lehen übergab, ist ungewiß, aber

möglich, denn diese konnte er ja als Herzog von Schwaben bereits
verleihen 8.

Mit Konradins Tod schwand jede Hoffnung, eine rechtliche
Sicherung der jungkiburgischen Herrschaft zu erreichen. Die Ge-

7 S. B. Meyer, Ende des Hauses Kiburg, S. 302.
a Die Zusicherung der Lehen Hartmanns des jüngeren durch Konradin,

König von Jerusalem und Sizilien, Herzog von Schwaben, geht offensichtlich

nur auf Reichslehen, denn Lehen des Herzogtums Schwaben konnte er
ja bereits ausgeben. Der Wortlaut der Urkunde ist in dieser Beziehung
durchaus klar. Es ergibt sich aber aus der Abmachung der Vormünder bei

der Volljährigkeit Annas (vgl. Anm. 13), daß Lehen vom Reiche und vom
Herzogtum Schwaben vorhanden gewesen sein müssen (von dem riche
dar ruerent older von dem herzogendüme von Swaben).
Es ist möglich, daß Konradin die herzoglichen Lehen am 11. Januar 1267
in Engen Rudolf verliehen hat, aber irgend eine Sicherheit besteht nicht.
Es spricht keineswegs gegen eine solche Annahme, daß Rudolf 1271 kein
Sonderrecht an diesen herzoglichen Lehen verlangte, denn die Verleihung
an ihn dürfte ihn nur als Lehensvormund betroffen haben (vgl. dazu B.
Meyer, Ende des Hauses Kiburg, Anm. 109). Entsprechend ist wohl auch

die Verleihungszusicherung der Reichslehen auszulegen. Rudolf wird im
Einverständnis mit den anderen Vormündern gehandelt haben, um durch
die Belehnung als Vormund die Herrschaft gegen savoyische Ansprüche
zu schützen. Daß die Lehen des Herzogtums Schwaben außer in der
Abmachung der Vormünder von 1271 nirgends erscheinen, läßt vermuten,
daß sie gering gewesen sind. Zufolge der staufischen Verbindung von
Herzogtum und Königswürde standen sie wohl den Reichslehen äußerst nahe.
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fährdung wurde jedoch trotzdem nicht größer, weil nach dem
frühen Ende des letzten Staufers kein König zu allgemeiner
Anerkennung durchdrang und Peter II. von Savoyen schon im Jahre
1268 starb 9. Sicher hat aber auch zur Bewahrung der jungkiburgischen

Herrschaft beigetragen, daß gerade die Personen, die ihr
einen Teil ihrer Rechte hätten absprechen können, nach westlichem
Lehensrechte dachten, bei dem die Tochter erbberechtigt war10.

Diese innere Schwäche der jungkiburgischen Herrschaft blieb
zunächst hinter der allgemeinen Altersvormundschaft für Anna

verborgen11. Als die Erbtochter jedoch im Frühsommer 1271 voll-

9 Redlich, Rudolf von Habsburg, S. 117/18 nimmt eine neue Fehde
mit Savoyen während dem Streite Rudolfs mit dem Bischof von Basel an,
die vor allem der dabei nicht beteiligte Gottfried geführt hätte. Der Aufbau
dieser These auf der neuen urkundlichen Niederlegung der savoyischen
Ansprüche läßt sich nicht halten, da damals nur noch Urkunden über
Margaretes Eigen vidimiert wurden (vgl. B. Meyer, Ende des Hauses Kiburg,
Anm. 99 u. 107). Es ist aber durchaus möglich, daß die Stadt Bern in einer
eigenen Fehde im Februar 1271 von Gottfried geschlagen wurde (s. Redlich,

Rudolf, S. 118, Anm. 1). Diese Auslegung der Eintragung im
Jahrzeitbuch des Berner Münsters (Fontes rerum bern. II, S. 763, Nr. 709)
bedarf aber der eingehenden kritischen Überprüfung.

10 Vgl. B. Meyer, Ende des Hauses Kiburg, S. 312—315.
11 Über die Vormundschaft für Anna vgl. die eingehende Studie von

Ulrich Stutz, Schwäbisches und burgundisches Recht im Kampf um die
Vormundschaft über Anna von Kiburg in der Festgabe E. Welti, Aarau 1937.
Während über die Geburt der Anna keine sicheren Anhaltspunkte zu finden
sind, außer daß ihre Eltern 1254 heirateten und daß sie nach dem Tode
ihres Vaters am 28. Dezember 1263 (ÜB Zürich III, S. 322, Nr. 1240)
erstmals erwähnt wird, läßt sich der Zeitpunkt ihrer Volljährigkeit genau
festlegen. Am 20. Februar 1271 wurde für an Frienisberg verkaufte Güter
ein Sicherheitspfand bestellt, bis Rudolf von Habsburg, Hugo von Werdenberg

und Elisabeth von Kiburg Briefe gegeben hatten und bis Anna nach

Erreichung der Mündigkeit mit der Hand ihres dannzumaligen Vogtes die
Übergabe vollzieht und Briefe ausstellt. Die ersten Urkunden mußten innerhalb

einem halben Jahre, die Annas ein halbes Jahr nach Erhalt eines

Vogtes gegeben werden (Fontes rerum bern. II, S. 765, Nr. 711). Am
16. April 1271 erneuerten die Städte Bern und Freiburg ihr altes Bündnis,
wobei für Bern als Schirmer Philipp von Savoyen und für Freiburg die
Herrin Anna von Kiburg und der Schutz Rudolfs von Habsburg erwähnt
wurden (Fontes rerum bern. II, S. 775 ff., Nr. 717). Ob vielleicht die
bevorstehende Volljährigkeit Annas beim Bundesschluß mitgespielt hat, muß
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jährig wurde, trat sie offen zutage. Fortan bestand für sie nur noch
die milde Geschlechtsvormundschaft, unter deren Schutz sie selbst
über ihre Güter und Rechte verfügen konnte. Von der ganzen
jungkiburgischen Herrschaft ging damit alles an sie über, worauf sie
einen Rechtsanspruch besaß 12. Die Lehen des Reiches und des

eine besondere Untersuchung weisen (vgl. Anm. 9). Am 6. Juli 1271 war
Anna volljährig und urkundete erstmals selbst (Fontes rerum bern. II,
S. 800, Nr. 729), indem sie mit ausdrücklicher Genehmigung ihrer
Vormünder, Rudolf von Habsburg, Hugo von Werdenberg und Gottfried von
Habsburg der Propstei Interlaken den Kirchensatz von Thun zum Seelenheil
ihres Vaters schenkte. Dieser wurde bereits am 7. Februar 1265 von der
Gräfin Elisabeth vergabt (Fontes rerum bern. II, S. 623, Nr. 578), doch

war sie dazu nach schwäbischem Vormundschaftsrechte nicht berechtigt.
Am 19. Juni 1271 bat die Gräfin Elisabeth die drei Vormünder, sie möchten
¦den Kirchensatz der Propstei übergeben (Fontes rerum bern. II, S. 793,
Nr. 726). Da dann am 6. Juli Anna in Gegenwart der drei Vormünder
den Kirchensatz übergibt und erstmals selbständig urkundet, ist anzunehmen,
daß sie an dieser Zusammenkunft ihrer Vormünder volljährig erklärt wurde
(vgl. auch Anm. 13). Damit stimmt auch überein, daß sie erklärt, noch
kein eigenes Siegel zu besitzen und mit dem der Frau Rudolfs von Habsburg

siegelt, die sie Tante nennt, was ebensowenig wie die Bezeichnung
Rudolfs als Onkel stimmt, einfach verwandt bedeutet, aber für den
Familienzusammenhalt bezeichnend ist. Einen bestimmten Rückschluß auf die Geburt
läßt der Mündigkeitszeitpunkt nicht zu. Anna muß aber mindestens 12 Jahre
alt gewesen sein, so daß ihre Geburt nicht später als 1259 anzusetzen ist.
Stutz S. 7 nimmt ohne näheren Anhaltspunkt 1254/55 an, während K. Meyer,
Der Ursprung der Eidgenossenschaft, in Zeitschr. f. Schweiz. Gesch. 21

(1941), S. 403, Anm. 11, darauf schließt, Anna sei 1261 noch nicht geboren
gewesen. Am meisten Wahrscheinlichkeit dürfte der häufige Mündigkeitstermin

von 14 Jahren haben, denn um die Frage der Lehen im April 1271

fällig werden zu lassen (vgl. Anm. 13), mußte sie damals mindestens 13

Jahre und 6 Wochen alt sein (s. Schwabenspiegel, Lehnrecht, §§ 48 u. 49).
Anna wäre dann um 1257 geboren und hätte 1273 im Alter von 16 Jahren
geheiratet.

12 Der Sprachgebrauch, daß Anna sowohl vor ihrer Volljährigkeit
(Fontes rerum bern. II, S. 687, Nr. 626 u. 627) wie nachher (Fontes rerum
bern. III, S. 2, Nr. 1) als «pupilla» bezeichnet wird, darf nicht dazu
verleiten, diese Benennung des Mündels als Ausdruck der Minderjährigkeit
auszulegen (Regesta habsburgica I, Nr. 499). Anna war als Frau auch nach

Erreichung der Volljährigkeit nicht voll handlungsfähig, sondern stand noch
unter der Geschlechtsvormundschaft, die sich in diesem Falle mit der
allgemein für eine weitere Frist gewöhnlichen Beiratschaft (vgl. Anm. 41)
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Herzogtums Schwaben konnte sie aber als Frau nicht tragen, und
die NichtÜbernahme offenbarte nicht nur ihr mangelndes Recht,
sondern barg zugleich die Gefahr des Verlustes dieser Lehen und
der Zerreißung der Herrschaft. Im Interesse Annas wie der Einheit

der Herrschaft mußten die Vormünder daher die weitere
Verwaltung dieser Rechte übernehmen und ordnen, bis deren Heirat
oder Tod eine endgültige Lösung ermöglichte.

Am 29. April 1271 trafen sich daher Rudolf von Habsburg,
Gottfried von Habsburg-Laufenburg und Hugo von Werdenberg in
Laufenburg zur Regelung dieser Frage13. Für die Dauer des
Schwebezustandes vereinbarten sie, daß sie die Lehen vom Reich
und vom Herzogtum Schwaben wie Brüder teilen wollten, doch
solle Rudolf die Reichslehen der kiburgischen Dienstleute voraus
haben. Das kann nichts anderes heißen, als daß ein tatsächliches
Gesamthandverhältnis beabsichtigt war, wobei Rudolf ein
Vorrecht bei der Verwaltungsteilung eingeräumt wurde u. Im Falle

verband (s. dazu Fontes rerum bern. II, S. 765, Nr. 711:...usque ad
annos pubertatis A. filie dicte comitisse et usque quod
hec per manum illius, qui tunc pro tempore suus
fuerit advocatus...). Sie konnte nun wohl selbst Urkunden und die

Handlungen ihrer Mutter sanktionieren (Fontes rerum bern. II, S. 800,
Nr. 729), bedurfte aber dazu der Zustimmung der Vormünder (Fontes
rerum bern. III, S. 1/2, Nr. 1), die jetzt «tutores sive curatores»
(Fontes rerum bern. III, S. 19, Nr. 20) genannt werden. Das in bezug auf
die Lehensfähigkeit der Frau konservative Recht der Lehen des Reiches
und des Herzogtums Schwaben gestattete jedoch Anna nicht, auch diese
anzutreten. Vgl. dazu B. Meyer, Das Lehen zu gesamter Hand, in Zeitschr.
f. Schweiz. Gesch. 27 (1947), Anm. 25 u. Ende des Hauses Kiburg, Anm.
92, 94 u. 96.

13 Regesta habsburgica I, Nr. 492, ÜB Zürich IV, S. 168, Nr. 1464,
Fontes rerum bern. II, S. 778, Nr. 719. Die Bestimmungen dieser Urkunde
sind erst klar, wenn man auseinanderhält, daß sie erstens die Verwaltung der
Anna nicht übergebbaren Lehen regelt wegen der unmittelbar bevorstehenden

Volljährigkeit (vgl. Anm. 11), zweitens aber auch Abmachungen für
die Fälle des Todes und der Heirat Annas enthält.

11 Der Ausdruck der Teilung der auf Anna nicht übertragbaren Lehen
nach Art von Brüdern, wobei Rudolf jedoch die der kiburgischen Dienstleute

voraus bekommt, kann nicht als tatsächliche gleichmäßige Aufteilung
ausgelegt werden, weil die Vormünder hiezu gar nicht berechtigt waren.
Dagegen ist das «als bruoder teilen mit ein andren suln»
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der Heirat Annas mußten sie natürlich diese Lehen herausgeben.
Sie beschlossen aber, daß das Kiburgergut insgesamt für ihre
Aufwendungen haften müsse und setzten fest, daß es erst herausgegeben

werden solle, wenn ihnen oder ihren Erben alle Kosten
vergütet seien. Sollte Anna sterben, wollten sie als Gemeinder ihren
Anspruch auf das Herrschaftsgut geltend machen. Verzichteten ein
Vormund oder deren zwei auf diese Ansprache, so konnten die
noch verbleibenden die Herrschaft verlangen. Das Gesamtgut hatte
dann jedem seinen Schaden zu ersetzen, und wer am meisten
aufgewendet hatte, sollte dafür Herrschaftsgut vorausnehmen. In

einigen Schlußbestimmungen regelten die drei Vormünder noch
die augenblickliche Versorgung der Burgen und Ämter, sowie die

Verteilung des Nutzens der Vormundschaft zu gleichen Teilen und
dessen Anrechnung auf die Kosten. Rudolf von Habsburg erhielt
außerdem noch die ausdrückliche Zusicherung, daß er im Falle von
Annas Tod die Dienstletite voraus bekomme.

Diese urkundlich niedergelegten Abmachungen geben uns ein
klares Bild der Verhältnisse. Die Vormünder setzen die bisherige
Vormundschaftsverwaltung für die Lehen des Reiches und des

Herzogtums Schwaben fort. Sie handeln genau so, wie wenn sie

zu gesamter Hand eine Lehensvormundschaft darüber besäßen.
Das ist deswegen möglich, weil ja dem Herzogtum Schwaben
der Träger fehlt und kein anerkannter König vorhanden ist. Als
Gemeinder haben die drei Vormünder nicht genau gleiche Teile
in ihrer Verwaltung. Rudolf von Habsburg hatte als Landvogt der
Herrschaft deren Hoheitsrechte wahrzunehmen, sie zu leiten und
zu schützen. Dazu bedurfte er natürlich der Dienstleute, und er
erhielt deshalb sowohl für den Schwebezustand wie für den Fall
von Annas Tod ein Sonderrecht an den Dienstleuten zugesichert15.

im Sinne der bei Brüdern gebräuchlichen Lehensgesamthand auszulegen, das

heißt, daß die sämtlichen Reichs- und Herzogslehen eine Einheit bilden und
nur verwaltungsmäßig ausgeschieden werden. Die Gemeinderschaft der
Vormünder äußert sich auch ganz deutlich in den Abmachungen für den Fall
der Heirat oder der Todes der Anna.

15 Es ist zu beachten, daß die Verwaltung in unseren Landen um die
Mitte des 13. Jahrhunderts durchaus noch auf der Lehenspflicht der Dienstleute

beruht. Erst am Anfang des folgenden Jahrhunderts wurde sie durch
die Beamtenverwaltung ersetzt.
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Das entspricht durchaus seiner besonderen Stellung in der
Vormundsgemeinschaft. Für die Landvogtei sollte er auch voraus
entschädigt werden, ehe er als Vormund mit den anderen teilte.

Mit der Volljährigkeit Annas wurde über kurz oder lang die

Frage ihrer Verheiratung fällig. Auch diese trat bezeichnenderweise

nicht aus dem Kreise der neuen habsburgisch-kiburgischen
Familiengemeinschaft heraus, sondern verband sich mit einem

alten Familienproblem. Längst war eine Anpassung der Verteilung
des Hausgutes an die veränderten personellen Verhältnisse
notwendig. Was um 1250 richtig gewesen war, entsprach den Jahren
nach der Kiburger Erbschaft nicht mehr. Zudem beruhte ja alles
noch grundsätzlich auf der Ausscheidung der beiden habsburgischen

Brüder von 1232/39, obwohl schon lange deren Söhne im
Besitze der Herrschaft standen und beiden Linien Stammhalter

geboren waren16. Die ältere Linie hatte das Glück, daß Rudolfs
Brüder früh ohne Erben starben und daß er lange regierte. Bei der

jüngeren war unterdessen bereits eine Änderung der Verwaltung
notwendig geworden, weil der letztgeborene Bruder Gottfrieds,
Eberhart, Anteil an der Herrschaft begehrte. Vor dem 19. Dezember

1269 müssen beide Brüder die Ministerialen getrennt, Eigen

geteilt und offensichtlich die Lehen verwaltungsmäßig geschieden
haben 17. Diese Neuordnung hatte jedoch keinen langen Bestand,

16 Über die ursprüngliche Ausscheidung, die Veränderung beim Tode
Albrechts IV. und diejenigen während dem Kampfe zwischen Kaiser und

Papst vgl. B. Meyer, Die habsburgischen Linientrennung von 1232/39, in
Zeitschr. f. Schweiz. Gesch. 27 (1947), S. 54 ff. Seit der Aussöhnung
zwischen Rudolf IV. und Gottfried 1254/56 geschah keine Neuverteilung des

habsburgischen Hausbesitzes, obschon Rudolf 1264 in die altkiburgischen
Rechte eingetreten war und damit ein großes Übergewicht erhielt.
Unterdessen besaßen Rudolf IV. bis 1271 bereits zwei Söhne neben einer Mehrzahl

von Töchtern und Gottfried seit 1270 ein kleines Söhnlein Rudolf,
während dessen Bruder Eberhart noch unverheiratet war.

17 Neue gründliche Arbeiten über die Habsburg-Laufenburger wären

längst eine Notwendigkeit. Heute muß immer noch auf die für ihre Zeit
außerordentlich gute Regestensammlung und Arbeit Arnold Münchs
zurückgegriffen werden (Die Münze zu Laufenburg, in Argovia VIII, S. 321—417;
Regesten der Grafen von Habsburg, Laufenburgischer Linie, in Argovia X,
S. 123—298 u. Argovia XVIII, S. 1—100, Argovia XIX, S. 1-41). Von
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denn Gottfried starb vorzeitig am 29. September 1271 unter
Hinterlassung eines kleinen Knäbleins Rudolf 18.

Bis dahin hatten wahrscheinlich die treue Freundschaft und gute
Kameradschaft zwischen Rudolf und Gottfried jeden Wandel im
Verhältnis zwischen den Linien hintangehalten. Jetzt fiel diese

Bindung dahin. Rudolfs neue Aufgabe war es, als Haupt des üe-
samthauses andere Formen zu finden, die dem immer stärkeren
Auseinanderwachsen der Familie entsprachen und Schritt um
Schritt darauf hinzuarbeiten. Nach dem Tode Gottfrieds hat er
deshalb damit angefangen, das Gut der Linien räumlich zu trennen,
indem er die Scheidung des Linienbesitzes den Landgrafschaften
Aargau und Zürichgau anpaßte. Erkennbar ist für uns vorläufig
nur, daß damals die im Aargau gelegenen Gebiete von Neuhabsburg

und Obwalden zur älteren Linie übergegangen sein müssen 19.

den Söhnen Rudolf III. waren um 1269 Werner und Otto bereits gestorben.
Der zum geistlichen Stand bestimmte Rudolf war um diese Zeit bereits
Propst zu Basel, ohne jedoch noch in den Priesterstand getreten zu sein.
Eberhart, der jüngste der Brüder, spätestens kurze Zeit nach dem Tode
seines Vaters am 29. Juli 1249 geboren, dürfte Ende 1264 oder Anfang 1265

volljährig geworden sein und erscheint vor dem 19. Dezember 1269 in die
Verwaltung eines Teiles des Familiengutes eingesetzt. Es ist also auch hier
wie bei Hartmann dem Jüngern von Kiburg die Volljährigkeit der Beteiligung

an der Herrschaft um mehrere Jahre vorausgegangen. Die Scheidung

der Verwaltung äußert sich zuerst in einer Trennung der Ministerialen
(Regesta habsburgica I, Nr. 459 u. QW. I/l, Nr. 1034: post divisio-
nem ministerialium, qui volgo dicuntur dienstmann,
factam per dominos meos excellentes Gotfridum et
Eberhardum, fratres, ambos comites de Habsburg,
cum ego ex sectione facta...). Auch hier zeigt es sich also,
welche Bedeutung den Ministerialen zukommt (vgl. Anm. 15). Außer dieser
Trennung ist aber noch die Teilung von Eigen bezeugt (Regesta habsburgica

I, Nr. 474). Es ergibt sich demnach das charakteristische Bild einer
Ausscheidung der Ministerialen, eines Gesamthandverhältnisses für die Lehen
und einer teilweisen tatsächlichen Teilung von Eigen, das ja auch in diesem
Falle der Gesamtfamilie nicht verloren gehen konnte.

is Regesta habsburgica I, Nr. 506. Das Söhnlein Rudolf wurde am
15. Juli 1270 geboren (Regesta habsburgica I, Nr. 473). Dessen Mutter
ist nicht bekannt.

19 Vgl. B. Meyer, habsburgische Linientrennung, Anm. 10 u. 25. Es
geht aus den Urkunden klar hervor, daß Neuhabsburg und Obwalden nach
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Da der ursprüngliche Gedanke der Schaffung eines zweiten Herr-
schaftsmittelpunktes am Vierwaldstättersee längst aufgegeben
war, bestand auch kein Grund mehr, hier die alte Aufteilung weiter
beizubehalten 2().

1240 laufenburgisch sind. Irgend ein fester Anhaltspunkt für den Übergang
an Rudolf IV. fehlt. Als Zeitpunkt, nach dem sie übergegangen sind, kommt
der 3. Oktober 1257 in Frage (QW. I/l, Nr. 821 u. 822; Regesta
habsburgica I, Nr. 288/89). Im Regest des habsburgischen Archivverzeichnisses

von Baden, das uns die vor dem 29. September 1273 erfolgte
Abrechnung und Entschädigung Rudolfs bei der Heirat Eberharts von
Habsburg-Laufenburg mit Anna von Kiburg wenigstens im Umriß wiedergibt
(R. Thommen, Feste Baden, Nr. 68; QW. I/l, Nr. 1092; Regesta habsburgica

I, Nr. 544) tritt Eberhart vom Aargau Willisau und Sempaeh und
vom südlichen Zürichgau Schwyz, Stans und Buochs, sowie Leute und Gut
in den Waldstätten ab. Die Angaben dieses Regestes über den Verkauf
kiburgischen Gutes und die Abtretung laufenburgischer Rechte läßt sich

etwas genauer bestimmen dadurch, daß gerade diese Gebiete und Rechte

am 3. Mai 1278 von König Rudolf der mit seinem Sohne Hartmann
verlobten englischen Königstochter Johanna als Wittum verschrieben wurden
(Regesta habsburgica I, Nr. 641). Aus der Ausscheidung von 1273 geht
klar der Gedanke der territorialen Trennung und der Vereinigung von
Hoheitsrechten und Privatrechten hervor (vgl. Anm. 26). Es ist daher nicht
möglich, daß mit Obwalden, Neuhabsburg und der Kastvogtei über Luzern
mitten im Gebiet, das völlig an die ältere Linie überging, ein Rest
laufenburgischer alter Machtstellung übrig blieb. Diese Gebiete müssen daher

vor 1273 abgetreten worden sein. Für einen späteren Übergang bestehen

auch keinerlei Anhaltspunkte. Der Zeitpunkt vor diesem läßt sich so

eingrenzen, daß sicher erst die Zeit nach 1257 in Frage kommt (QW. I/l,
Nr. 821, Regesta habsburgica I, Nr. 288). Die Nennung von Luzerner und
Obwaldner Zeugen in QW. I/l 998, Regesta habsburgica I, Nr. 423 dürfte
keinen sicheren Schluß erlauben, da sich damals auch die drei Laufenburger

in der Gegend Zürichs befanden (QW. I/l, Nr. 999, Regesta habsburgica

I, Nr. 424). Am wahrscheinlichsten ist somit der Tod Gottfrieds am
29. September 1271 als Anlaß zu einer Verschiebung von Rechten im
habsburgischen Gesamthaus. Eine Möglichkeit bestände allerdings auch, daß

die Übergabe Anfang 1267 geschehen wäre, vielleicht als Entgelt für die

Beteiligung der jüngeren Linie an der Vormundschaft über Anna. Es besteht
auf jeden Fall keinerlei Anlaß, einen späteren gewaltsamen Übergang zu

vermuten, wie Karl Meyer, Der Ursprung der Eidgenossenschaft, in Zeitschr.
f. Schweiz. Gesch. 21 (1941), S. 446 annimmt.

20 Darüber s. B. Meyer, habsburgische Linientrennung, Anm. 10, 21

u. 25.
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Diesem ersten folgte bald ein größerer Schritt. Im Januar
1273 trafen sich in Brugg die Häupter der habsburgisch-laufen-
burgischen Linie, Rudolf, der Propst zu Basel und nachmalige
Bischof von Konstanz, und Eberhart, mit Hugo von Werdenberg
und Rudolf von Habsburg. Es waren somit alle an der Vormundschaft

über Anna Beteiligten beisammen. In deren Gegenwart wurden

Wettingen endlich die Beerdigungskosten und ein letztwilliges
Vermächtnis Gottfrieds ausgerichtet, da dieser ohne Barvermögen
gestorben war21. Zugleich ist wohl auch die Heirat Eberharts mit
Anna verabredet worden. Das Gerücht von dieser Verbindung
scheint sich sehr rasch verbreitet zu haben, denn als Rudolf von
Habsburg im Februar nach Burgdorf kam, erbaten sich die Bürger
eine Bestätigung ihrer Rechte, um für den bevorstehenden Herrenwechsel

gewappnet zu sein22. Die Heirat dürfte auch bald darauf
stattgefunden haben, denn bereits am 29. September bestätigten
Eberhart und Anna als neue Herren ihrerseits der Stadt Burgdorf
ausführlich ihre Rechte 23.

21 Regesta habsburgica I, Nr. 534, setzt die nur mit dem Jahre 1273

datierte Urkunde auf den Zeitraum vor dem 7. April an. Diese Datierung
läßt sich nicht halten, weil Rudolf von Habsburg-Laufenburg erst 1274
Bischof von Konstanz wurde. Dagegen ergibt sich aus der Beachtung des

Beurkundungsortes, der Anwesenheit Rudolfs IV. und dem Handeln für
Wettingen die große Wahrscheinlichkeit, daß diese Urkunde zu jenen
gehört, die Rudolf IV. am 11. und 13. Januar 1273 in Brugg für Wettingen
ausstellte (Regesta habsburgica I, Nr. 527 u. 528). Es ist selbstverständlich,

daß die Regelung eines Vermächtnisses Gottfrieds an Wettingen keineswegs

die Anwesenheit aller Vormünder Annas verursachte. Dagegen war
eine Besprechung der Heirat Annas Grund genug, und tatsächlich scheint
diese stattgefunden zu haben (s. Anm. 22).

22 Regesta habsburgica I, Nr. 530. Es wäre eigenartig, daß erst jetzt
die Bürger von Burgdorf sich die Rechte der Handfeste der Gräfin Elisabeth

bestätigen ließen, wo Rudolf doch schon seit 1265 Schirmherr war,
wenn nicht der bevorstehende Wechsel der Herrschaft die Erklärung böte.
Die Bürger von Burgdorf müssen im Februar 1273 schon von der kommenden

Heirat Annas Kenntnis gehabt haben und sicherten sich noch rasch

gegen eine Verschlechterung ihrer rechtlichen Stellung. Ebenso schnell
ließen sie sich dann ihre Rechte vom neuen Herrn bestätigen (vgl. Anm. 23).

23 Regesta habsburgica I, Nr. 545. Die Heirat Eberharts mit Anna
von Kiburg läßt sich somit auf die Zeit zwischen dem 24. Februar und dem
29. September 1273 eingrenzen (vgl. dazu Regesta habsburgica I, Nr. 544).
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